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Habilitationsordnung der Universität Freiburg  

für die 

Fakultät für Mathematik und Physik 
 
 
Aufgrund von § 55 Absatz 2 Satz 3 des Universitätsgesetzes hat der Senat der Universität Freiburg am 19. No-
vember 2003 die nachstehende Habilitationsordnung beschlossen. Der Rektor hat seine Zustimmung gemäß § 51 
Absatz 1 Satz 2 des Universitätsgesetzes am 2. Dezember 2003 erteilt. Veröffentlicht in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Universität Jg. 34, Nr. 54, S. 366-374 am 8. Dezember 2003. 
 
Aufgrund von § 39 Absatz 5 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 hat der Senat der 
Universität Freiburg am 27. September 2006 die erste Satzung zur Änderung der Habilitationsordnung vom 
2.12.2003 beschlossen. Der Rektor hat seine Zustimmung gemäß § 39 Absatz 5 Satz 1 LHG am 23. Oktober 
2006 erteilt. Diese 1. Änderungssatzung tritt zum 1. Oktober 2006 in Kraft. Veröffentlicht in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Jg. 37, Nr. 51, S. 277 am 6. November 2006. 
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I Allgemeine Vorschriften 
 
 

§   1  Bedeutung der Habilitation 

 
Die Habilitation ist die Anerkennung einer besonderen Befähigung zu selbständiger For-
schung und Lehre in einem bestimmten Fach oder Fachgebiet der Fakultät für Mathematik 
und Physik. Aufgrund der erfolgreichen Habilitation wird die Lehrbefugnis für dieses Fach 
oder Fachgebiet verliehen. 
 

§   2  Habilitationsvoraussetzungen 

 
(1) Wer sich um eine Habilitation bewirbt, muss den Doktorgrad einer deutschen Universität 
oder gleichgestellten Hochschule oder einen gleichwertigen Grad einer ausländischen Hoch-
schule besitzen. 
 
(2) In dem Fach oder Fachgebiet, für das die Habilitation angestrebt wird, soll über die Dis-
sertation hinaus wissenschaftlich erfolgreich gearbeitet worden sein. 
 
(3) Eine Habilitation ist nur in den Fächern oder Fachgebieten möglich, in denen das Promo-
tionsrecht besteht. 
 

§   3  Habilitationsleistungen 

 
Für die Habilitation müssen folgende Leistungen erbracht werden: 
 

1. die Vorlage einer Habilitationsschrift (§  4 Absatz 1) oder wissenschaftlicher Veröf-
fentlichungen (§  4 Absatz 2), aus denen die Eignung des Bewerbers/der Bewerberin 
zu der mit einer Professorentätigkeit verbundenen Forschungstätigkeit hervorgeht; 

 
2. ein wissenschaftlicher Vortrag, der die Lehrbefähigung erkennen lässt, mit anschlie-

ßender Aussprache; 
 

3. eine studiengangbezogene Lehrveranstaltung (§ 6) zum Nachweis der pädagogisch-
didaktischen Eignung. 

 

§   4  Schriftliche Habilitationsleistung 

 
(1) Die Habilitationsschrift muss dem Fach oder Fachgebiet entstammen, für das die Habilita-
tion angestrebt wird. Sie muss selbständig erarbeitet sein, einen wesentlichen Beitrag zum 
wissenschaftlichen Fortschritt darstellen und erkennen lassen, dass der Bewerber/die Bewer-
berin für wissenschaftliche Forschungstätigkeit qualifiziert ist. Sie ist in deutscher oder engli-
scher Sprache anzufertigen. 
 
 
(2) Wurde keine Habilitationsschrift angefertigt, so müssen stattdessen die vorgelegten wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen einzeln oder in ihrer Gesamtheit den in Absatz 1 aufge-
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stellten Anforderungen entsprechen. Beizufügen ist eine schriftliche zusammenfassende Dar-
stellung der entsprechenden Ergebnisse, die diese unter ein Rahmenthema stellen und bei 
Publikationen mehrerer Autoren den Eigenanteil aufzeigen soll. Diese zusammenfassende 
Darstellung muss in englischer Sprache und kann außerdem noch in deutscher Sprache vorge-
legt werden. 
 

§   5  Mündliche Habilitationsleistung 

 
(1) Die mündliche Habilitationsleistung soll ein Urteil über die Lehrbefähigung und die Fä-
higkeit des Bewerbers/der Bewerberin zur wissenschaftlichen Diskussion ermöglichen. 
 
(2) Der wissenschaftliche Vortrag soll ein wesentliches Problem aus dem Fach oder Fachge-
biet behandeln, für das die Habilitation beantragt wird. Er soll zeigen, dass der Bewerber/die 
Bewerberin das Problem und seine Bedeutung darlegen kann. In der anschließenden Ausspra-
che soll der Bewerber/die Bewerberin seine/ihre Auffassungen gegenüber etwaigen Einwen-
dungen verteidigen und außerdem zeigen, dass er/sie die wissenschaftlichen Grundlagen sei-
nes/ihres Fachs bzw. Fachgebiets beherrscht. 
 

§   6  Studiengangbezogene Lehrveranstaltung 

 
(1) Wer sich um eine Habilitation bewirbt, soll in einer studiengangbezogenen Lehrveranstal-
tung die pädagogisch-didaktische Eignung nachweisen. 
 
(2) Als studiengangbezogene Lehrveranstaltung gilt jede Veranstaltung im Sinne eines gülti-
gen Studienplans der Universität, der das Fach bzw. Fachgebiet betrifft, für das die Habilitati-
on angestrebt wird. Ist der Bewerber/die Bewerberin nicht selbst Veranstalter/Veranstalterin, 
so muss er/sie von dem Veranstalter/der Veranstalterin einen sachlich in sich abgeschlossenen 
Teil der Veranstaltung im Umfang von mindestens vier Unterrichtsstunden übernehmen. 
 

§   7  Habilitationsausschuss 

 
(1) Die im Habilitationsverfahren nötigen Entscheidungen trifft der Habilitationsausschuss, 
soweit nicht in dieser Habilitationsordnung etwas anderes bestimmt ist. 
 
(2) Mitglieder des Habilitationsausschusses können nur Professoren/Professorinnen, Hoch-
schuldozenten/Hochschuldozentinnen oder Privatdozenten/Privatdozentinnen sein. Gehört das 
Fach oder Fachgebiet gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 zur Mathematik, so gehören alle Personen 
gemäß Satz 1, die hauptberuflich am Mathematischen Institut der Fakultät tätig sind, dem 
Habilitationsausschuss an. Gehört das Fach oder Fachgebiet gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 zur 
Physik, so gehören alle Professoren/Professorinnen, die hauptberuflich am Physikalischen 
Institut der Fakultät tätig sind, dem Habilitationsausschuss an. Weitere Personen gemäß Satz 
1, die im Fach Mathematik oder Physik tätig sind, kann der Habilitationsausschuss zu Mit-
gliedern erklären. Der Dekan/Die Dekanin übernimmt den Vorsitz des Habilitationsausschus-
ses; er/sie kann den Vorsitz auf einen Professor/eine Professorin des Habilitationsausschusses 
übertragen. 
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(3) Der Habilitationsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend ist und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen worden ist. Er tagt nicht öffent-
lich. 
 
(4) Der Habilitationsausschuss beschließt mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. 
Über die Bewertung von Habilitationsleistungen wird offen abgestimmt. Eine Stimmenthal-
tung ist nicht möglich. 
 
(5) Die Mitglieder des Habilitationsausschusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; die 
Beratungsunterlagen sind vertraulich zu behandeln. 
 
 

II Habilitationsverfahren 
 
 

§   8  Habilitationsgesuch 

 
(1) Das Habilitationsgesuch ist bei dem/der Vorsitzenden des Habilitationsausschusses einzu-
reichen. In dem Gesuch muss das Fach oder Fachgebiet, für das die Habilitation angestrebt 
wird, eindeutig bezeichnet sein. Dem Gesuch sind beizufügen: 
 

1. ein Lebenslauf mit Darstellung des persönlichen und beruflichen Werdegangs, 
 

2. urkundliche Nachweise der Voraussetzungen gemäß § 2 Absatz 1, 
 

3. eine Habilitationsschrift (§ 4 Absatz 1) oder eine Reihe veröffentlichter oder zur Ver-
öffentlichung bestimmter Arbeiten einschließlich der Zusammenfassung (§ 4 Absatz 
2) in jeweils acht Exemplaren,  

 
4. ein vollständiges Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und der ge-

haltenen Lehrveranstaltungen, 
 

5. im Fall von § 4 Absatz 1 eine Versicherung darüber, dass die Habilitationsschrift selb-
ständig und ohne andere als die darin angegebenen Hilfsmittel angefertigt ist, im Fall 
von § 4 Absatz 2 gegebenenfalls eine Versicherung darüber, dass in der Zusammen-
fassung der Eigenanteil wahrheitsgemäß dargestellt ist,  

 
6. eine schriftliche Erklärung über etwaige andere Habilitationsverfahren oder abgelehn-

te Habilitationsgesuche, 
 

7. eine Erklärung über straf- oder disziplinarrechtliche Verurteilungen und anhängige 
Straf- oder Disziplinarverfahren, 

 
8. eine Erklärung darüber, dass diese Habilitationsordnung zur Kenntnis genommen 

wurde. 
 
(2) Der Bewerber/Die Bewerberin kann das Habilitationsgesuch ohne die Rechtsfolge des § 
16 Absatz 1 bis zum Eingang des ersten Gutachtens durch schriftliche Erklärung gegenüber 
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dem/der Vorsitzenden des Habilitationsausschusses zurücknehmen. Die Rücknahme bedarf 
keiner Begründung. 
 
(3) Die eingereichten Unterlagen mit Ausnahme von Zeugnissen in Urschrift gehen in das 
Eigentum der Universität über und bleiben bei den Akten. 
 

§   9  Eröffnung des Habilitationsverfahrens 

 
(1) Der/Die Vorsitzende des Habilitationsausschusses prüft, ob die Voraussetzungen eines 
ordnungsgemäßen Gesuchs erfüllt sind. Bei Zweifeln über die Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit des akademischen Grades einer ausländischen wissenschaftlichen Hochschule ist die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu hören. 
 
(2) Sind die Voraussetzungen eines ordnungsgemäßen Gesuchs erfüllt, so benennt der De-
kan/die Dekanin gegebenenfalls einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende gemäß § 7 Absatz 2 
Satz 5. Der Habilitationsausschuss wird sodann von dem/der Vorsitzenden einberufen. Die 
eingereichten Unterlagen sind den Ausschussmitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung zur 
Kenntnis zu geben. Der Habilitationsausschuss beschließt die Eröffnung des Habilitationsver-
fahrens oder die Ablehnung des Habilitationsgesuchs. 
 
(3) Die Eröffnung des Verfahrens ist zu versagen, wenn  
 

1. an anderer Stelle ein noch nicht entschiedenes Habilitationsgesuch eingereicht wurde, 
 

2. die Voraussetzungen gemäß § 2 nicht erfüllt sind, 
 

3. das Habilitationsgesuch gemäß § 8 Absatz 1 unvollständig ist und trotz Fristsetzung 
nicht vervollständigt wird, 

 
4. ein akademischer Grad entzogen worden ist oder Tatsachen vorliegen, die zur Entzie-

hung eines akademischen Grades berechtigen, 
 

5. die schriftliche Habilitationsleistung (§ 3 Ziffer 1) ein Gebiet betrifft, das in der Fakul-
tät für Mathematik und Physik nicht vertreten ist oder wenn sich die Fakultät fachlich 
nicht zur Beurteilung der schriftlichen Habilitationsleistung in der Lage sieht, 

 
 
Eine solche Ablehnung gilt nicht als ein ergebnislos verlaufenes Habilitationsverfahren. 
 
(4) Ist außerhalb der Fakultät schon ein Habilitationsverfahren für das in § 8 Absatz 1 Satz 2 
bezeichnete Fach oder Fachgebiet erfolglos beendet worden, so gilt die Eröffnung des Verfah-
rens als Wiederholung nach § 16. 
 
(5) Das Habilitationsgesuch ist abzulehnen, wenn schon mehr als ein Habilitationsverfahren 
für das beantragte Fach oder Fachgebiet erfolglos beendet worden ist. 
 
(6) Wenn der Bewerber/die Bewerberin einen entsprechend angekündigten Vortrag im Rah-
men des Kolloquiums vor dem Habilitationsausschuss gehalten hat, der nicht länger als ein 
Jahr zurückliegt und der Gelegenheit zur wissenschaftlichen Aussprache geboten hat, so kann 
der Habilitationsausschuss die Habilitationsleistung des wissenschaftlichen Vortrags für er-
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bracht erklären. Andernfalls fordert der Habilitationsausschuss den Bewerber/die Bewerberin 
auf, drei Themenvorschläge für den wissenschaftlichen Vortrag gemäß § 12 einzureichen. 
 
 
 

§ 10  Habilitationskommission 

 
(1) Hat der Habilitationsausschuss das Habilitationsverfahren eröffnet, setzt er eine Habilita-
tionskommission ein und bestimmt deren Vorsitzenden/Vorsitzende. 
 
(2) Die Habilitationskommission hat die Aufgabe, die Habilitationsleistungen zu begutachten 
(§ § 11, 12, 13). 
 
(3) Die Habilitationskommission besteht aus Professoren/Professorinnen, Hochschuldozen-
ten/Hochschuldozentinnen oder Privatdozenten/Privatdozentinnen, die hauptberuflich an einer 
Universität tätig sind und das in der Habilitation erstrebte oder ein diesem benachbartes Fach 
oder Fachgebiet vertreten. Ihr müssen mindestens drei Professoren/Professorinnen der Fakul-
tät für Mathematik und Physik angehören. 
 

§ 11  Beurteilung der schriftlichen Habilitationsleistung 

 
(1) Die Habilitationskommission bestellt zur Begutachtung der schriftlichen Habilitationsleis-
tung mindestens drei Personen mit Professoren-, Hochschuldozenten-, Privatdozenten- oder 
vergleichbarem Status an wissenschaftlichen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen des 
In- oder Auslandes, die das in der Habilitation erstrebte oder ein diesem benachbartes Fach 
oder Fachgebiet vertreten. Mindestens zwei der Gutachter/Gutachterinnen müssen auswärtig 
sein. Die Gutachtenden sind auf das Recht des Bewerbers/der Bewerberin auf Einsicht in die 
Verfahrensakten nach § 19 hinzuweisen. 
 
(2) Der/Die Vorsitzende der Habilitationskommission trägt Sorge, dass die Gutachten in an-
gemessener Zeit, in der Regel innerhalb von zehn Wochen nach Zusendung, vorliegen.  
 
(3) Jedes Gutachten hat eine Beurteilung zu enthalten, ob die schriftliche Habilitationsleistung 
einen wissenschaftlichen Fortschritt bedeutet und die Eignung des Bewerbers/der Bewerberin 
zu der mit einer Professorentätigkeit aufgegebenen Forschungstätigkeit erkennen lässt, sowie 
eine Empfehlung, die Habilitationsleistung anzunehmen oder abzulehnen. Wurde eine Habili-
tationsschrift vorgelegt, so können die Gutachtenden vorschlagen, das Verfahren befristet 
auszusetzen, um dem Bewerber/der Bewerberin Gelegenheit zu einer Überarbeitung der Habi-
litationsschrift zu geben. 
 
(4) Weichen die Gutachten wesentlich voneinander ab, so können weitere Gutachten einge-
holt werden. Dabei gelten die Vorschriften von Absatz 1 bis 3 entsprechend. 
 
(5) Die Habilitationskommission kann das Habilitationsverfahren befristet aussetzen, um Ge-
legenheit zur Überarbeitung der Habilitationsschrift zu geben. Nach Ablauf der gesetzten Frist 
ist erneut nach Absatz 1 bis 4 zu verfahren. 
 
(6) Eine Aussetzung des Verfahrens ist nur einmal möglich. 
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§ 12  Wissenschaftlicher Vortrag 

 
(1) Die Habilitationskommission wählt eines der drei von dem Bewerber/der Bewerberin ge-
mäß § 9 Absatz 6 vorgeschlagenen Themen für den wissenschaftlichen Vortrag aus. Sie kann 
auch weitere Themenvorschläge verlangen. Der/Die Vorsitzende der Kommission teilt dem 
Bewerber/der Bewerberin Thema und Termin des Vortrags mindestens vier Wochen vorher 
mit. Im gegenseitigen Einvernehmen kann die Frist verkürzt werden. 
 
(2) Der/Die Vorsitzende der Habilitationskommission lädt zum wissenschaftlichen Vortrag 
vor dem Habilitationsausschuss ein. Der Vortrag ist fakultätsöffentlich. 
 
(3) Im Anschluss an den Vortrag findet unter Leitung des/der Vorsitzenden der Habilitations-
kommission oder des Dekans/der Dekanin oder eines Prodekans/einer Prodekanin eine Aus-
sprache mit dem Bewerber/der Bewerberin statt. 
 
(4) Genügen der Mehrheit der Kommission Vortrag und Aussprache nicht, um zu einem Ur-
teil (§ 14 Absatz 2) zu gelangen, kann die Kommission einen zweiten Vortrag mit Aussprache 
veranstalten. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. 
 

§ 13  Nachweis pädagogisch-didaktischer Eignung 

 
(1) Die Habilitationskommission bestimmt im Benehmen mit dem Bewerber/der Bewerberin 
die studiengangbezogene Lehrveranstaltung, die dem Nachweis der pädagogisch-didaktischen 
Eignung dienen soll. 
 
(2) Sobald eine Veranstaltung im Sinne von § 6 Absatz 2 bestimmt ist, zeigt der/die Vorsit-
zende der Habilitationskommission dies dem Habilitationsausschuss an und benennt zwei 
Mitglieder des Habilitationsausschusses, die dem Ausschuss über die Veranstaltung berichten 
sollen. Die Frist zwischen dieser Mitteilung und der Veranstaltung soll nicht kürzer als eine 
Woche sein. 
 
(3) Die Habilitationskommission gibt einem Vertreter/einer Vertreterin des wissenschaftli-
chen Dienstes und einem Vertreter/einer Vertreterin der Studierenden Gelegenheit, zur päda-
gogischen und didaktischen Eignung des Bewerbers/der Bewerberin Stellung zu nehmen. 
 
(4) Sieht sich die Kommission nicht in der Lage, die Leistung des Bewerbers/der Bewerberin 
als Nachweis der pädagogisch-didaktischen Eignung anzuerkennen (§ 14 Absatz 2), kann sie 
Gelegenheit zur neuerlichen Abhaltung einer studiengangbezogenen Lehrveranstaltung geben. 
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Eine weitere Wiederholung ist ausgeschlossen. 
 
(5) Die Habilitationskommission kann den Nachweis der pädagogisch-didaktischen Eignung 
als erbracht ansehen, wenn der Bewerber/die Bewerberin in mindestens zwei Semestern stu-
diengangbezogene Veranstaltungen (§ 6 Absatz 2) im Umfang von je mindestens zwei Se-
mesterwochenstunden abgehalten hat. 
 

§ 14  Beschluss über die Habilitationsleistungen 

 
(1) Jedes Mitglied der Habilitationskommission nimmt anhand der schriftlichen Habilitations-
leistung, des wissenschaftlichen Vortrags und der studiengangbezogenen Lehrveranstaltung 
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sowie der Gutachten und Stellungnahmen nach § 11 schriftlich zu der Frage Stellung, ob der 
Habilitand/die Habilitandin eine besondere Befähigung zu selbständiger Forschung und Lehre 
besitzt. 
 
(2) Die Habilitationskommission beschließt mit einfacher Mehrheit, ob sie dem Habilitations-
ausschuss die Anerkennung der Habilitationsleistungen empfiehlt. 
 
(3) Unter Kenntnisnahme aller Unterlagen beschließt der Habilitationsausschuss mit Zweidrit-
tel-Mehrheit über die Anerkennung der schriftlichen und mündlichen Habilitationsleistungen 
und über die pädagogisch-didaktische Eignung. 
 

§ 15  Vollzug der Habilitation 

 
(1) Sind gemäß § 14 Absatz 3 die schriftlichen und mündlichen Habilitationsleistungen aner-
kannt und ist die pädagogisch-didaktische Eignung bestätigt, so vollzieht der Habilitations-
ausschuss die Habilitation, indem er über die Bezeichnung des Fachs oder Fachgebiets be-
schließt. Will der Habilitationsausschuss von der beantragten Bezeichnung des Fachs oder 
Fachgebiets abweichen, so ist der Bewerber/die Bewerberin vorher zu hören. 
 
(2) Der/Die Vorsitzende des Habilitationsausschusses gibt dem Bewerber/der Bewerberin das 
Ergebnis des Habilitationsverfahrens bekannt. 
 
(3) Über die Habilitation wird eine Urkunde erstellt. Diese muss enthalten: 
 

1. den Vornamen und den Namen, den Geburtstag und den Geburtsort sowie den Dok-
torgrad oder vergleichbaren ausländischen akademischen Grad des/der Habilitierten,  

 
2. die Bezeichnung des Fachs oder Fachgebiets gemäß Absatz 1,  

 
3. den Tag der Beschlussfassung gemäß Absatz 1, 

 
4. die Unterschriften des Rektors/der Rektorin und des Dekans/der Dekanin, 

 
5. das Siegel der Universität. 

 

§ 16  Wiederholung des Habilitationsverfahrens 

 
(1) Ein erfolglos beendetes Habilitationsverfahren kann nur einmal wiederholt werden. 
 
(2) Nach Ablehnung des Habilitationsgesuchs (§ 9) oder der schriftlichen Habilitationsleis-
tung (§ 11) kann frühestens nach einem Jahr ein erneutes Habilitationsgesuch gestellt werden. 
 
(3) Nach Ablehnung nur der mündlichen Habilitationsleistung (§ 12) kann der Bewerber/die 
Bewerberin innerhalb eines Jahres unter Wahrung der schriftlichen Habilitationsleistung die 
Wiederholung der mündlichen Habilitationsleistung beantragen. Dem Antrag muss entspro-
chen werden. Eine weitere Wiederholung ist nicht möglich. 
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§ 17  Erweiterung der Habilitation 

 
Auf Antrag kann der Habilitationsausschuss die Habilitation für weitere Fächer bzw. Fachge-
biete anerkennen, auf denen sich der Antragsteller/die Antragstellerin durch wissenschaftliche 
Veröffentlichungen ausgewiesen hat. § 15 gilt entsprechend. 
 

§ 18  Habilitation in besonderen Fällen 

 
Strebt ein Bewerber/eine Bewerberin, der/die bereits ein Habilitationsverfahren an einer ande-
ren Fakultät der Universität Freiburg oder an einer anderen deutschen Universität oder gleich-
gestellten Hochschule erfolgreich durchlaufen hat, die Habilitation und Verleihung der Lehr-
befugnis an der Fakultät für Mathematik und Physik an, so kann die in § 11 geforderte Begut-
achtung der schriftlichen Habilitationsleistung entfallen. Demzufolge kann die ursprüngliche 
Habilitationsarbeit vorgelegt und durch den Habilitationsausschuss selbst in einer im Einzel-
fall zu bestimmenden Weise, etwa unter Heranziehung der Voten im ursprünglichen Habilita-
tionsverfahren, begutachtet werden. Im übrigen gelten die Bestimmungen dieser Ordnung. Im 
Fall einer ausländischen Habilitation gilt diese Regelung entsprechend. 
 

§ 19  Akteneinsicht 

 
Nach Abschluss des Habilitationsverfahrens wird dem Bewerber/der Bewerberin auf Antrag 
innerhalb eines Jahres Einsicht in die Verfahrensakten gewährt. Der/Die Vorsitzende des Ha-
bilitationsausschusses bestimmt Zeit und Ort der Einsichtnahme. 
 

§ 20  Widerruf, Erlöschen der Habilitation 

 
(1) Die Habilitation kann widerrufen werden, wenn sich nachträglich herausstellt, dass sie mit 
unlauteren Mitteln erlangt worden ist oder dass wesentliche Zulassungsvoraussetzungen zur 
Habilitation vorgetäuscht wurden. Dem Bewerber/Der Bewerberin ist Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 
 
(2) Die Habilitation erlischt mit der Entziehung des ihr zugrunde liegenden Doktorgrades. 
 

§ 21  Verfahren bei ablehnenden Entscheidungen 

 
Entscheidungen, die das Habilitationsverfahren durch Ablehnung der Eröffnung des Habilita-
tionsverfahrens (§ 9), der schriftlichen (§ 11) oder der mündlichen (§ 12) Habilitationsleis-
tung oder Nichtanerkennung des Nachweises der pädagogisch-didaktischen Eignung gemäß § 
13 beenden, die von der beantragten Bezeichnung des Fachs oder Fachgebiets (§ 15 Absatz 1) 
abweichen, mit denen die Erweiterung der Habilitation (§ 17) ganz oder teilweise abgelehnt 
wird, sowie über den Widerruf oder das Erlöschen der Habilitation (§ 20) sind dem/der Be-
troffenen von dem/der Vorsitzenden des Habilitationsausschusses schriftlich mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
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III Lehrbefugnis 
 
 

§ 22  Lehrbefugnis 

 
Die Verleihung sowie das Erlöschen, Ruhen und der Widerruf der Lehrbefugnis für ein be-
stimmtes wissenschaftliches Fach richten sich nach § 55 Absatz 3 und § 80 des Universitäts-
gesetzes. Mit der Verleihung ist das Recht zur Führung der Bezeichnung "Privatdo-
zent/Privatdozentin" verbunden. 
 

§ 23  Verleihung der Lehrbefugnis 

 
(1) Aufgrund der erfolgreichen Habilitation wird die Lehrbefugnis verliehen. 
 
(2) Durch den Beschluss des Habilitationsausschusses (§ 15 Absatz 1) werden diejenigen wis-
senschaftlichen Fächer bestimmt, auf welche sich die Lehrbefugnis erstreckt. 
 
(3) Über die Verleihung der Lehrbefugnis wird eine Urkunde ausgestellt. Diese muss enthal-
ten: 
 

1. den Vornamen und den Namen, den Geburtstag und den Geburtsort sowie den Titel 
des/der Habilitierten, 

 
2. die Bezeichnung der Fächer, für welche die Lehrbefugnis erteilt wird, 

 
3. einen Zusatz über die Berechtigung zur Führung der Bezeichnung "Privatdo-

zent/Privatdozentin", 
 

4. den Tag, an dem der Beschluss des Habilitationsausschusses nach Absatz 2 gefasst 
worden ist, 

 
5. die Unterschriften des Rektors/der Rektorin und des Dekans/der Dekanin, 

 
6. das Siegel der Universität. 

 

§ 24  Erweiterung der Lehrbefugnis 

 
Der Habilitationsausschuss kann die Lehrbefugnis auf andere Fächer der Fakultät für Mathe-
matik und Physik, in denen der Privatdozent/die Privatdozentin besondere wissenschaftliche 
Leistungen erbracht hat, erweitern. § 23 gilt entsprechend. 
 

§ 25  Erlöschen und Widerruf der Lehrbefugnis 

 
Das Erlöschen und der Widerruf der Lehrbefugnis für ein bestimmtes wissenschaftliches Fach 
richten sich nach § 80 des Universitätsgesetzes. 
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IV Schlussbestimmungen 
 
 

§ 26  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Habilitationsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Freiburg in Kraft. Gleichzeitig treten die Habilitations-
ordnung der Universität Freiburg für die Mathematische Fakultät vom 14. Juni 1999 (W., F. 
u. K. 1999, Seite 266), zuletzt geändert am 24. Juli 2000 (W., F. u. K. 2000, Seite 746) und 
die Habilitationsordnung der Universität Freiburg für die Fakultät für Physik vom 6. Februar 
1989 (W. u. K. 1989, Seite 96) außer Kraft. 
 
(2) Für Habilitationsverfahren, die bereits eröffnet worden sind oder deren Eröffnung im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Habilitationsordnung bereits beantragt ist, gelten die bishe-
rigen Vorschriften, es sei denn, dass der Bewerber/die Bewerberin die Anwendung dieser 
Habilitationsordnung ausdrücklich beantragt. 
 
 
 
 
 
 


